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Der Rat hat auf seiner Tagung vom 18. Mai 2015 die in der Anlage enthaltenen Schlussfolgerungen 

des Rates angenommen. 
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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zu Burundi 
 

1. Die Europäische Union (EU) verurteilt den versuchten Staatsstreich in Burundi sowie jegliche 

Gewalttat und jegliche Handlung der Abkehr von der Verfassungsordnung – ungeachtet der 

Verursacher – und verweist auf die nachdrückliche Aufforderung der Afrikanischen Union an 

alle Beteiligten in Burundi, ihre Streitigkeiten friedlich zu lösen. 

2. Die EU ist zutiefst besorgt angesichts der Lage in Burundi, die sich kurz nach diesem 

versuchten Staatsstreich als sehr fragil darstellt und durch die Gefahr einer Verschärfung der 

Spaltungen innerhalb der Gesellschaft Burundis gekennzeichnet ist. 

Sie fordert alle Seiten, die Regierung, die Sicherheitskräfte sowie alle politischen 

Gruppierungen einschließlich ihrer Jugendorganisationen auf, von jeglicher Handlung 

abzusehen, die die Spannung in Burundi verschärfen könnte, dem höheren Interesse des 

Landes Rechnung zu tragen und Lösungen zu suchen, mit denen das Abkommen von Arusha, 

das als Fundament für Frieden und Demokratie dient, eingehalten wird. Die EU appelliert 

besonders an die Streitkräfte und die Sicherheitskräfte in Burundi, Zurückhaltung zu üben, 

sich weiter neutral zu verhalten und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Sie 

ruft ferner dazu auf, dass bei den gerichtlichen Verfahren gegen die mutmaßlichen Urheber 

des Staatsstreichs die Verteidigungsrechte gewahrt und die Regeln des Rechtsstaats 

eingehalten werden. 

3. Es ist heute von wesentlicher Bedeutung, dass die Behörden, die politischen Kräfte und die 

Zivilgesellschaft in einen integrativen und transparenten politischen Dialog eintreten. Dieser 

Dialog muss zu einem politischen Prozess führen, bei dem die Verfassungsvorschriften und 

die verfassungsmäßigen Institutionen sowie die Grundprinzipien des im Jahr 2000 

geschlossenen Abkommens von Arusha für Frieden und Aussöhnung in Burundi geachtet 

werden, damit der Fortgang des laufenden Wahlprozesses einvernehmlich sichergestellt 

werden kann. Die EU ruft dazu auf, bei dem integrativen politischen Dialog unbedingt erneut 

die Voraussetzungen zu überprüfen, die für einen glaubhaften, transparenten und gewaltfreien 

Wahlprozess erfüllt sein müssen. Die EU ruft dazu auf, die Grundfreiheiten zu achten und 

insbesondere die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und die Pressefreiheit 

sowie das Recht auf friedlichen Protest zu garantieren. 
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4. In dieser Hinsicht teilt und unterstützt sie die Einschätzung, zu der die Ostafrikanische 

Gemeinschaft (EAC) auf ihrem Gipfeltreffen gelangt ist, nämlich dass die erforderlichen 

Voraussetzungen für die Durchführung der Wahlen nicht gegeben sind und dass die Wahlen 

daher unbedingt verschoben werden sollten, soweit die Verfassung dies erlaubt. Die EU 

erinnert daran, dass ihre Unterstützung für den Wahlprozess und die tatsächliche Anwesenheit 

ihrer Wahlbeobachtungsmission eng daran geknüpft sind, dass diese Voraussetzungen 

gegeben sind. Sowohl die Mehrheit als auch die Opposition müssen ihrer Verantwortung 

gerecht werden und ein für die Durchführung von Wahlen geeignetes Umfeld schaffen. In 

diesem Zusammenhang betont die EU, wie wichtig der zwischen der Regierung und allen 

politischen Akteuren im März 2013 vereinbarte Fahrplan zur Vorbereitung demokratischer 

und freier Wahlen in Burundi ist. 

5. Die EU unterstützt uneingeschränkt die Bemühungen der Vereinten Nationen und 

insbesondere des Sondergesandten des Generalsekretärs für die Region der Großen Seen, Saïd 

Djinnit, sowie die Aktion der Afrikanischen Union (AU) unter Leitung des ehemaligen 

togoischen Premierministers Edem Kodjo und die Initiativen der Ostafrikanischen 

Gemeinschaft, die darauf ausgerichtet sind, den Dialog zwischen den Parteien zu erleichtern 

und die Rückkehr zur Stabilität zu gewährleisten. Sie wird die Beratungen auf dem nächsten 

EAC-Gipfeltreffen mit Interesse verfolgen. 

Die EU ist bereit, einen Beitrag zu diesen Bemühungen zu leisten und fordert alle Beteiligten 

in Burundi auf, sich aufrichtig, auf geeigneter Ebene und im Geiste der 

Kompromissbereitschaft und der Versöhnung an diesem Dialog zu beteiligen. Sie begrüßt 

ganz besonders, dass die AU beschlossen hat, so rasch wie möglich 

Menschenrechtsbeobachter nach Burundi zu entsenden, damit diese über Verstöße berichten 

und auf örtlicher Ebene Konfliktlösungsmaßnahmen ergreifen. 

6. Sorge bereiten der EU zudem die Massenvertreibungen infolge der politischen Spannungen 

sowie die Verschlechterung der humanitären Lage, von der vor allem schutzbedürftige 

Gruppen, insbesondere Frauen und Kinder, betroffen sind. Dies ist aus ihrer Sicht ein großes 

Risiko für die ohnehin schon geschwächte Region. Sie bekräftigt, dass sie die Anstrengungen 

der humanitären Helfer in der Region sowie die benachbarten Länder, die sich bemühen, die 

vor der Unsicherheit und Gewalt fliehenden Menschen bei sich aufzunehmen, unterstützt. 
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7. Die EU erinnert daran, dass ihre Partnerschaft mit Burundi auf dem Cotonou-Abkommen 

beruht. Beide Seiten müssen sich an dieses Abkommen halten und dafür sorgen, dass die 

daraus erwachsenden Verpflichtungen, insbesondere was die Achtung der Menschenrechte 

anbelangt, erfüllt werden. Dank der Bestimmungen des Abkommens konnte seit mehreren 

Monaten ein verstärkter politischer Dialog mit den burundischen Behörden geführt werden. 

Abhängig von den weiteren Entwicklungen ist die EU bereit, die Annahme etwaiger 

Maßnahmen, auch im Bereich der Zusammenarbeit, in Betracht zu ziehen. Sie ist fest 

entschlossen, gegebenenfalls mit Unterstützung des VN-Sicherheitsrates alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die notwendig sind, um den burundischen Akteuren, die durch ihr Verhalten zur 

Fortsetzung der Gewalt beitragen und die Suche nach einer politischen Lösung behindern, das 

Handwerk zu legen. Sie betont, dass es für die Personen, die für schwere 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, keine Straflosigkeit geben darf, sondern 

dass sie vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden müssen. 
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